
Von: Regionalmanagement (Stadt Fehmarn)  
Gesendet: Mittwoch, 19. Dezember 2018 07:47 
An: Wirtschaftsausschuss (Landtagsverwaltung SH) 
Cc: Weber, Jörg (Stadt Fehmarn) 
 
Betreff: Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung behördlicher Bezirke auf den 
Bereich der Festen Fehmarnbeltquerung, Gesetzentwurf der Landesregierung, 
Drucksache 19/997  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Tietze, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
zunächst danken wir für die Möglichkeit auch im Wirtschaftsausschuss eine 
schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung behördlicher 
Bezirke auf den Bereich der Festen Fehmarnbelt-Querung abgeben zu können. Mit 
dem Gesetzentwurf der Zuständigkeitserweiterung (Stand Juni 2018) hat sich die 
Stadt Fehmarn eingehend befasst und mit der Stellungnahme von Frau 
Rechtsanwältin Dr. John vom 23.07.2018 zum Anhörungsverfahren der Verbände 
sehr ausführlich Stellung genommen (diese Stellungnahme ist als Anlage beigefügt). 
Die in dieser vorgenannten Stellungnahme dargelegten Einwände der Stadt Fehmarn 
werden vollinhaltlich aufrechterhalten. Ich bitte Sie, diese im laufenden 
Anhörungsverfahren des Wirtschaftsausschusses ebenfalls zu berücksichtigen.  
Die Einwände der Stadt  sind bereits in einem Termin am 20.04.2018 im Hause des 
Wirtschaftsministerium den Mitarbeitern des Wirtschafts- und des Innenministeriums 
durch die Stadt Fehmarn und den Kreis Ostholstein dargestellt worden. Leider 
wurden die Argumente von Stadt und Kreis in den 1. Entwurf des Gesetzes, 
übersendet am 11.06.2018, nicht aufgenommen. Auch enthält der nun vorliegende 
Entwurf (Stand 16.10.2018, Drs. 19/997) keine wesentlichen Änderungen. Zwar teilt 
offenbar auch die Landesregierung die Auffassung der Stadt Fehmarn, dass die 
Freiwilligen Wehren der Stadt Fehmarn nicht über die Leistungsfähigkeit verfügen, 
zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, die durch das künftig hinzukommende 
Einsatzgebiet des Fehmarnbelttunnels bis zur Staatsgrenze anfallen werden (vgl. 
dazu Schleswig-Holsteinischer Landtag, Drs. 19/997, S. 4). Es ist auch seitens der 
Vorhabenträgerin der Festen Fehmarnbeltquerung, Femern A/S, unbestritten, dass 
neben der geplanten sog. Schnelleingreiftruppe die Wehren der Stadt Fehmarn zum 
Einsatz kommen müssen. Allerdings ist –  und darauf wurde wiederholt hingewiesen 
–  eine Unterstützung im notwendigen Umfang seitens der ehrenamtlichen Kräfte der 
Freiwilligen Wehren der Stadt Fehmarn  nicht leistbar. Vielmehr ist eine Feuerwehr 
mit hauptamtlichen Kräften  einzurichten, die für die Einsätze im Tunnel 
herangezogen werden kann. Wie genau die Einrichtung dieser Feuerwehr mit 
hauptamtlichen Kräften technisch, organisatorisch, personell etc. ausgestaltet wird, 
wer welche Kosten trägt, ist völlig offen. Zur Schaffung dieser neuen Einrichtung 
unter dem Dach der Stadt Fehmarn sind jedenfalls zahlreiche Fragen zu klären 
(insbesondere Standort, Gebäude, Erschließung, Personal, technisches Gerät, 
Zusammenarbeit mit Freiwilligen Wehren, Verwaltungsaufwand für die Stadt etc.). 
Zwar beabsichtigt die Landesregierung offenbar dafür Sorge zu tragen, dass auf die 
kommunale Seite keine zusätzliche Kostenbelastung für Maßnahmen und 
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Investitionen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem abwehrenden Brandschutz 
der Festen Fehmarnbeltquerung zukommen werden (Schleswig-Holsteinischer 
Landtag, Drs. 19/997, S. 4 f.). Allerdings wäre dieser Konflikt aus Sicht der Stadt 
Fehmarn bereits im Rahmen des Verfahrens zu lösen, das die zusätzlichen 
Aufgaben verursacht, nämlich das Verfahren zur Errichtung der Festen 
Fehmarnbeltquerung. Vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses sind somit 
sämtliche offenen Fragen abschließend zu klären, denn die erweiterten Aufgaben 
gelten ab öffentlicher Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses (vgl. § 30 
Abs. 4 S. 2 LVwG-E).    
 
Die Stadt Fehmarn möchte deshalb nochmals ihre Verwunderung darüber zum 
Ausdruck bringen, dass dem Land Schleswig-Holstein die Problematik der sachlichen 
Behördenzuständigkeit für den Bereich der Festen Fehmarnbeltquerung mit dem 
Gesetz zum völkerrechtlichen Vertrag über die Feste Fehmarnbeltquerung aus dem 
Jahr 2009 bekannt war und erst jetzt, fünf Jahre nach Beginn des 
Planfeststellungsverfahrens im Jahr 2013 (mit immerhin drei Planäderungen) das 
Problem ganz kurzfristig vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses gesetzlich 
geregelt werden soll. Diese Eile führt zu ganz erheblichen Bedenken und wirft 
zahlreiche Probleme bei der Stadt Fehmarn auf, die VOR Erlass des 
Planfeststellungsbeschlusses gelöst werden müssen. Dazu im Einzelnen:  
Der Stadt Fehmarn entsteht ein erheblicher Aufgabenzuwachs sowohl qualitativ als 
auch quantitativ. Dieser bedeutet erhebliche Mehrkosten der Stadt für Personal, 
Gebäude und Geräte (neben der eigentlichen Aufgabe „Einrichtung und Betreiben 
einer hauptamtlichen Brandwache“) und ist damit keineswegs kostenneutral. Die 
dadurch entstehende Konnexität ist im Gesetzentwurf nicht beachtet, das 
Inkrafttreten des Gesetzes bedeutet eine deutliche Verschlechterung für die Stadt 
Fehmarn; diese stellt einen erheblichen Eingriff in die Finanzhoheit der Stadt dar. 
Mit der Auswahl und Einstellung hauptamtlicher Einsatzkräfte (zum Vergleich: die 
Einrichtung einer hauptamtlichen Brandwachte nach GO und Brandschutzgesetz SH 
gilt für Städte ab 80.000 Einwohnern/Innen; in Fehmarn leben aktuell rund 13.000 
Einwohnern/innen) entstehen der Stadt erhebliche und derzeit unabsehbare 
Mehrkosten und Mehraufwand: 
Sachkosten: 
• Gebäudeerrichtung und –unterhaltung (einschl. des erforderlichen Vorlaufes 
der Erstellung und Genehmigung einer Bauleitplanung, Schaffung der notwendigen 
Erschließung, ggfs. Grundstückserwerb) und der erforderlichen Ausstattung. 
• Fahrzeug- und Geräteanschaffung (einschl. der dauerhaften Zusatz- und 
Ersatzinvestitionen) 
• Zusätzlicher räumlicher und Ausstattungsbedarf Bedarf für die Verwaltung der 
Stadt infolge des Aufgabenzuwachses 
Personalkosten: 
Die Stelle des zusätzlichen Feuerwehrpersonals ist auszuschreiben, die 
Bewerbungen sind zu bewerten und ein oder mehrere Auswahlverfahren sind 
durchzuführen. Eingestelltes Personals ist zu schulen, dauerhafte Fort- und 
Weiterbildung ist zu gewährleisten.  



Die Besetzung des Personals im Ordnungsamt ist aufgrund der neuen Zuständigkeit 
und Herausforderung entsprechend zu erhöhen. 
Dieses bedeutet für die Verwaltung der Stadt eine erhebliche Mehrbelastung zur 
Bewältigung der neuen und zusätzlichen Aufgabe. Mit dem derzeitige Personalstand 
(v.a. im Ordnungs- und Personalamt) kann diese nicht verantwortlich bewältigt 
werden, hinzu kommt ein zusätzlicher räumlicher Bedarf für die Verwaltung (s.o., 
Sachkosten). Dies gilt ebenso für zusätzliche Leistungen des städtischen Bauhofes. 
Nach dem Gesetzentwurf ist die Stadt Fehmarn mit Beginn der Baumaßnahme des 
Belttunnels für den Brandschutz zuständig, diese Baustellenverantwortlichkeit ist 
derart kurzfristig, dass diese mit den bestehenden Ortswehren der Stadt nicht 
geleistet werden kann. Der Aufbau einer freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen 
Kräften wird bis zum Beginn der Baumaßnahme (nach aktueller Einschätzung des 
Vorhabenträgers im Jahre 2022) zeitlich nicht möglich sein. 
Auch sind die Zusammenarbeit und die Abläufe der bestehenden ehrenamtlichen 
Wehren mit der neuen hauptamtlichen Wehr zu erarbeiten und zu trainieren, auch 
dieses erzeugt erheblichen Mehraufwand. 
Der Feuerwehrbedarfsplan der Stadt aus dem Jahre 2017 ist zu überarbeiten, hierzu 
hat ein Gespräch am 22.10.18 mit der Brandschutzabteilung des Innenministeriums 
des Landes stattgefunden. Eine zugesagte Kostenübernahmeerklärung des Landes 
über die Erweiterung des Bedarfsplanes zur Leistung der neuen Aufgabe steht 
immer noch aus. Somit konnte die Überarbeitung des Bedarfsplanes immer noch 
nicht in Auftrag gegeben werden. Eine Erstellung dieses erforderlichen Gutachtens 
wird voraussichtlich nicht vor Sommer 2019 erfolgen; somit geht gleichzeitig sehr viel 
Zeit verloren.   
Die erforderliche Zusammenarbeit (Sicherheitskonzept) der Feuerwehr Fehmarns mit 
der Feuerwehr Lollands und der Eingreiftruppe der Tunnelbetreiber ist zu erarbeiten, 
festzulegen und auf dem Laufenden zu halten. Dabei ist die grenzübergreifende 
(internationale) Rechtslage zu berücksichtigen. Es besteht durchaus die 
Erforderlichkeit einer notwendigen länderübergreifenden Zusammenarbeit (siehe 
Buchstabe E. der Einleitung zum Gesetzentwurf), da dieser Gesetzentwurf auch 
seine Grundlage im dt./dän. Staatsvertrag zur Errichtung einer Festen 
Fehmarnbeltquerung vom 03.09.2008 hat.   
Eine vom Tunnelbetreiber im November vorgelegte Broschüre „Sicherheit und 
Notfallmanagement Belttunnel“ trifft keine klaren Aussagen über Zuständigkeiten und 
Kostenübernahmen seitens des Betreibers. 
In dem besagten Gespräch am 22.10.18 wurde seitens der Stadt Fehmarn 
gegenüber dem Land die Notwendigkeit des Abschlusses eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages (einschl. der Kostenübernahmezusicherung durch das Land) gefordert. 
Erforderliche Gespräche hierzu stehen immer noch aus. Ebenso liegt der Stadt ein 
Zeitplan der Umsetzung nicht vor (siehe auch Überarbeitung des 
Feuerwehrbedarfsplans der Stadt). Der Stadt ist lediglich durch den Gesetzentwurf 
bekannt, dass Sie mit Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses zur 
Errichtung einer Festen Fehmarnbeltquerung für den Brandschutz im Tunnel 
verantwortlich und zuständig werden soll. Seitens des Landes wurden bisher lediglich 
Absichtserklärungen abgeben.   
Offen sind dabei auch die Fragen der Stadt für eine Zuständigkeit bei Havarien im 
Seebereich und an welcher Stelle im Landbereich die Zuständigkeit und 



Verantwortung des Vorhabenträgers bzw. der beauftragten Baufirmen eintritt. Auch 
für diesen Bereich gilt es Sicherheitskonzepte zu erarbeiten und abzustimmen.  
Eine Unterscheidung der Zuständigkeit für die Bau- und die Betriebsphase des 
Tunnels wird im Gesetzentwurf nicht gemacht. Die Regelung der Zuständigkeits- und 
Aufgabenübertragung ist seitens des Gesetzgebers „einfach und 
überschaubar“ formuliert, in der Praxis vor Ort ist das so nicht umsetzbar.   
Ein Lageplan zur konkreten Beschreibung des neuen Zuständigkeitsbereiches wurde 
der Stadt immer noch nicht vorgelegt. 
Die Stadt Fehmarn hat bereits im laufenden Planfeststellungsverfahren zur 
Errichtung der Festen Fehmarnbeltquerung mehrfach (immerhin läuft die dritte 
Planänderung) deutlich gemacht (schriftlich und in den Erörterungsverfahren), dass 
sie aus personellen und sächlichen Gründen außerstande ist, sicherheitstechnische 
Aufgaben im Belttunnel zu übernehmen. Die absehbare Aufgabenübertragung durch 
das besagte Gesetz wurde im 3. Ergänzungsverfahren Belttunnel im November 2018 
ausdrücklich gerügt. Die Stadt Fehmarn muss sich auch vorbehalten, gegen den 
kurzfristig zu erwartenden Planfeststellungsbeschluss zu klagen, da sich aufgrund 
der bezirklichen Erweiterung für die Stadt Fehmarn völlig neue Betroffenheiten 
ergeben.   
Die von der Stadt Fehmarn in dem Verfahren bisher vorgebrachten Stellungnahmen 
und Argumente bleiben vollständig aufrechterhalten. Die Stadt Fehmarn bittet, an 
dem Anhörungsverfahren weiterhin beteiligt zu bleiben. Für einen mündlichen 
Vortrag stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 
Anlage: Stellungnahme der Stadt Fehmarn vom 23.07.2018 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Zuch  
 
Stadt Fehmarn 
 
Regional- und Projektmanagement Feste Fehmarnbelt- und Fehmarnsundquerung 
Fehmarn und Großenbrode  
Im Auftrag: 
Jürgen Zuch 
 
Stadt Fehmarn 
Burg auf Fehmarn 
Am Markt 1 
23769 Fehmarn              
Telefon:  +49 (0) 4371 506-182 
Telefax:  +49 (0) 4371 506-147 
E-Mail:    regionalmanagement@stadtfehmarn.de 
Internet: www.stadtfehmarn.de 
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